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Änderungsantrag  

Zu Vorlage- Nr. BV/0503/2021 

  

Gebührensatzung der Stadt Eberswalde für die Benutzung der Kindertagesstätten in 
städtischer Trägerschaft 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung Eberswalde beschließt: 

 

Die Staffelung in der Gebührensatzung wird ab dem zweiten Kind auf 60% und ab dem dritten Kind 
auf 40%geändert. 

Die entsprechenden Mehrkosten i.H.v. ca. 150 T€ sind in der Haushaltsplanung für die  

Folgejahre zu berücksichtigen. 

 

Begründung: 

Eberswalde ist eine familienfreundliche Stadt. Gerade in der Corona-Pandemie hat sich die 
Stadtpolitik dazu bekannt, die Eltern entlasten zu wollen.  

In der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Gebührensatzung wurde auch diese Variante 
besprochen, von der Verwaltung jedoch abgelehnt. 

Sie stellt jedoch eine gute Entlastung für Familien mit mehreren unterhaltspflichtigen Kindern dar 
und ermöglicht die berufliche Tätigkeit für beide Elternteile zu überschaubaren Kosten der 
Kinderbetreuung. 

 

Eberswalde, den 04.10.2021 

 

 

gez. Sebastian Walter 

Fraktionsvorsitzender 
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